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Schutz des geistigen Eigentums und von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 

A. Überblick zu den gesetzlichen Vorgaben auf Bundesebene 

Wie auch beim Schutz personenbezogener Daten unterscheiden sich auf Bundesebe-
ne die Vorgaben von IFG, VIG und UIG hinsichtlich der Möglichkeit, den Zugang zu 
geistigem Eigentum oder zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu gewähren. Das 
IFG schließt den Zugang zu geistigem Eigentum nach § 6 S. 1 IFG kategorisch aus. 
Es lässt die Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach § 6 S. 2 IFG 
nur unter der Voraussetzung zu, dass der jeweilige Betroffene, sprich, der jeweilige 
Geheimnisinhaber oder die jeweilige Geheimnisinhaberin, hierzu seine Einwilligung 
erteilt hat. Verweigert der Geheimnisinhaber seine Einwilligung, darf die Behörde die 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse in keinem Fall zugänglich machen. 

Das UIG und VIG zeigen sich insofern offener. Zwar dürfen das geistige Eigentum 
und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch hiernach nicht voraussetzungslos ver-
öffentlicht werden. Beide Regelungen sehen aber vor, dass neben der Einwilligung des 
Betroffenen auch ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bekanntgabe der 
jeweiligen Informationen den Zugang ermöglichen kann, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 
UIG und § 3 Nr. 2 Bst. b) und Bst. c) VIG. Für die Offenbarung von geistigem Eigen-
tum oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gilt nach den beiden Gesetzen 
damit nichts anderes als zum Zugang zu personenbezogenen Daten. In beiden Fällen 
kommt es entweder auf die Einwilligung des Betroffenen oder auf eine zugunsten des 
Antragstellers ausfallende Interessenabwägung an. 
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Sind geistiges Eigentum oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten von 
einem Informationsbegehren betroffen, ist dieser regelmäßig im Wege des Drittbetei-
ligungsverfahrens am Informationsverfahren zu beteiligen.1

B. Überblick zu den gesetzlichen Vorgaben in den Ländern

Die Regelungen auf Landesebene übernehmen zum Teil ohne nennenswerten Un-
terschied die Vorgaben der Bundesebene.2 Einige Landesgesetze weichen lediglich 
hinsichtlich der Möglichkeit der Zugänglichmachung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen vom Bundes-IFG ab. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse können in 
diesen Fällen auch dann zugänglich gemacht werden, wenn das Informationsinteres-
se der Antragstellerin und/oder der Allgemeinheit das Geheimhaltungsinteresse der 
Geheimnisinhaberin überwiegt.3 In wenigen Fällen kann ein überwiegendes Offen-
barungsinteresse auch zur Offenbarung von geistigem Eigentum führen.4 

Eine Ausnahme bilden hier die Rückausnahmen nach dem ThürTG, wo neben 
der Einwilligung des Betroffenen5 für die Zugänglichmachung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen auch ausschlaggebend sein kann, dass sie durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes erlaubt ist,6 die amtliche Information aus allgemein zugäng-
lichen Quellen entnommen werden kann,7 oder die Offenbarung zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit geboten ist.8 Gerade in den ersten 
beiden Fällen stellt sich die Frage, ob unter diesen Voraussetzungen überhaupt von 
einem »Geheimnis« die Rede sein kann, wenn die Offenbarung gesetzlich erlaubt 
ist oder die Informationen bereits öffentlich sind. Der Definition von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen9 stehen diese Fälle von vornherein entgegen, sodass die Aus-
nahmegründe kaum praktische Relevanz aufweisen dürften. Auch ein das Geheim-
haltungsinteresse überwiegendes Offenbarungsinteresse kann zur Zulässigkeit der 
Offenbarung der Geheimnisse führen, zumindest wenn der Antragsteller ein recht-

1 Siehe unter: Gilsbach und Vos, Kapitel 16, D: https://doi.org/10.38072/978-3-910591-01-1/p16.  
2 So etwa § 1 S. 1 SIFG; § 6 IZG LSA; § 8 S. 1 IFG M-V, wo die Einwilligungsmöglichkeit auch in Bezug auf 

geistiges Eigentum besteht; § 6 LIFG, wo lediglich zusätzlich »solange« in den Wortlaut eingefügt wurde; 
in Bezug auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ebenso § 82 Nr. 4 HDSIG.

3 § 6 Abs. 1 S. 1 BremIFG; § 7 Abs. 2 HmbTG (zum geistigen Eigentum: § 8 Abs. 1 HmbTG); § 8 S. 1 und S. 3 
IFG NRW und § 7 S. 1 IFG Berlin, wobei hier noch der hypothetisch durch die Offenbarung entstehende 
Schaden zu beachten ist. 

4 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und Nr. 2, S. 2 AIG; § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LTranspG; § 10 S. 1 Nr. 2 und Nr. 3 IZG-SH.
5 § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ThürTG.
6 § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ThürTG.
7 § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ThürTG.
8 § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 ThürTG.
9 Zur Definition siehe unten: D. I. 

https://doi.org/10.38072/978-3-910591-01-1/p16
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liches Interesse geltend machen kann.10 Bis auf die Einwilligungsmöglichkeit der Be-
troffenen und die Interessenabwägung sind die Rückausnahmegründe jedoch kaum 
praktisch bedeutsam. Mit einem rechtlichen Interesse, das eine Antragstellerin für 
eine Interessenabwägung nachweisen muss, liegen nach dem ThürTG die Hürden 
für einen Zugang zu den Informationen sogar höher als nach sämtlichen anderen 
Gesetzen.

Praxistipp: Stützt sich der Informationsantrag auf ein Informationsfreiheits- oder 
Transparenzgesetz, das die Offenbarung von geistigem Eigentum und von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen nach erfolgter Interessenabwägung zulässt, sollte der 
Informationsantrag von vornherein gut begründet werden. Hier kann angeführt wer-
den, warum ein eigenes Interesse an den Informationen besteht oder welche Bedeu-
tung deren Offenbarung für die Allgemeinheit haben kann. 

Doch auch in dem Fall, dass das jeweilige Gesetz es allein auf die Einwilligung der 
Geheimnisinhaberin ankommen lässt, kann der Antragsteller die Erfolgschancen sei-
nes Informationsantrages erhöhen:

Praxistipp: Kommt es auf die Einwilligung des Geheimnisinhabers an, kann es sich 
lohnen, im Antrag (wahrheitsgemäß) darzulegen, wofür die jeweiligen Informa-
tionen verwendet werden sollen (Verwendungszusammenhang). Diese Verwen-
dungsabsicht kann von der Behörde dem Geheimnisinhaber im Drittbeteiligungsver-
fahren mitgeteilt werden und könnte ihn davon überzeugen, der Offenbarung seiner 
Informationen zuzustimmen, unterstützt er das jeweilige Anliegen oder sieht seine 
Interessen nicht gefährdet. Für Informationsanträge zur Offenbarung von geistigem 
Eigentum oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bedeutet das: Eine gute 
Antragsbegründung schlägt die Geheimhaltung! Zumindest manchmal.

10 § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 ThürTG.
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C. Geistiges Eigentum

Das Deutsche Patent- und Markenamt definiert geistiges Eigentum als sämtliche »Ei-
gentumsrechte an Schöpfungen des menschlichen Intellekts«.11 

Gemeint sind damit Ideen, Erfindungen, sonstige geistige Werke oder auch Soft-
wareentwicklungen. In der Gesetzesbegründung zu § 6 IFG verweist der Gesetzgeber 
zur Umschreibung des geistigen Eigentums insbesondere auf

• Urheberrechte nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG),12 
• Markenrechte nach dem Markengesetz (MarkenG),13 
• Patentrechte nach dem Patentgesetz (PatG),14

• Gebrauchsmusterrechte nach dem Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)15 und auf 
• Geschmacksmusterrechte nach dem Geschmacksmustergesetz (GeschmMG)16 hin.17 

Die Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze definieren den Begriff hingegen 
nicht näher.

11 Deutsches Marken- und Patentamt: »Was ist geistiges Eigentum?«, abgerufen am: 2. Mai 2023, https://
www.dpma.de/service/kmu/geistiges_eigentum/index.html. 

12 §  11 ff. des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz - UrhG) 
vom 09.09.1965 (BGBl I, 1273), zuletzt geändert durch Art. 25 TelekommunikationsmodernisierungsG 
vom 23.6.2021 (BGBl I, 1858).

13 Siehe überblicksartig: Hans Gerhard Ganter, in: Stürner/Eidenmüller/Schoppmeyer (Hrsg.), MüKO 
InsO, 4. Auflage, § 47 Rn. 339i; nach dem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kenn-
zeichen (Markengesetz – MarkenG) nach Art.  1 des Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur 
Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25.10.1994 (BGBl 
I, 3082 ff., ber. 1995 I, 156); zuletzt geändert durch Art. 24 TelekommunikationsmodernisierungsG vom 
23.06.2021 (BGBl I, 1858). 

14 Wobei mit dem Patentschutz individuelle Leistungen in Form von Erfindungen mit einem Ausschließ-
lichkeitsrecht und einer damit einhergehenden abgesicherten Sonderstellung im Wettbewerb belohnt 
werden sollen, so nach: Jan Busche, Vom Wert des Patents, GRUR 2021, 157; geregelt im Patentgesetz 
(PatG) i.  d.  F. der Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes vom 16.12.1980 (BGBl 1981 
I, 1 ff.); zuletzt geändert durch Art. 23 des G. zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und 
steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änd. weiterer Vorschriften im Bereich der 
rechtsberatenden Berufe vom 07.07.2021 (BGBl I, 2363).

15 Womit nach §  1 Abs.  1 des Gebrauchsmustergesetzes (GebrMG) Erfindungen geschützt werden, die 
neu sind, also gemäß §  3 Abs.  1 S.  1 GebrMG nicht dem Stand der Technik angehören, auf einem er-
finderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind; so geregelt im Gebrauchsmustergesetz 
(GebrMG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 28.08.1986 (BGBl I, 1455 ff.); zuletzt geändert durch Art. 24 
des G. (siehe Fn. 11) vom 07.07.2021 (BGBl I, 2363). 

16 Zunächst geregelt im Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacks-
mustergesetz – GeschmMG) nach Art. 1 des Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Ge-
schmacksmusterreformgesetz) vom 12.03.2004 (BGBl I, 390 ff.); neugefasst durch das Gesetz über den 
rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz – DesignG) i. d. F. der Bekanntmachung der Neufassung 
des Designgesetzes vom 24.02.2014 (BGBl I, 122 ff.).

17 BT-Drs. 15/4493, 14.

https://www.dpma.de/service/kmu/geistiges_eigentum/index.html
https://www.dpma.de/service/kmu/geistiges_eigentum/index.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1273.pdf
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I. Urheberrechtlich geschützte Werke

Für den Schutz eines Werkes, bzw. einer Schöpfung nach dem UrhG gelten bestimmte 
Voraussetzungen. § 2 UrhG regelt, welche Werke allgemein Urheberrechtsschutz ge-
nießen. So zählt § 2 Abs. 1 UrhG eine Reihe von Beispielen an Werkarten auf, die dem 
Urheberrechtsschutz grundsätzlich formal unterfallen können. Diese Werke müssen 
dann außerdem die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 UrhG erfüllen, mithin persön-
liche geistige Schöpfungen sein, um nach dem UrhG geschützt zu sein.18 Hierfür 
kommt es darauf an, dass sie »das Ergebnis eines unmittelbaren und zielgerichteten 
geistigen Schaffens- bzw. Gestaltungsprozesses«19 sind und im Ergebnis etwas Neues 
bzw. Eigentümliches darstellen.20 Dies wird man bei Werken nur dann annehmen 
können, wenn ihnen eine bestimmte »Schöpfungshöhe« zukommt, mithin zur Her-
stellung des Werkes überhaupt ein bestimmter Gestaltungsspielraum gegeben war 
und auch genutzt wurde.21 So ist ausgeschlossen, dass Werke dem Urheberrechts-
schutz unterfallen, deren Herstellung nicht mit einer tatsächlichen geistigen Schöp-
fungsleistung verbunden war und denen keine individuelle Gestaltung innewohnt, 
die einen Schutz rechtfertigen würden. 

Für den Informationsanspruch ist diese Einordnung deshalb von Bedeutung, da 
geschützte Werke von Dritten grundsätzlich auch der Zugänglichmachung durch 
Behörden entzogen sein können. Vor den Gerichten spielt deshalb immer wieder 
die Frage eine Rolle, ob ein Informationsbestand die Schöpfungshöhe zum Schutz 
als Werk nach § 2 UrhG erreicht und dementsprechend nicht veröffentlicht werden 
darf.22 Die unscharfen Voraussetzungen des Urheberrechtsschutzes bilden dabei die 
Grundlage für Auseinandersetzungen über dessen Vorliegen und über das Bestehen 
von Informationsansprüchen in diesen Fällen. Sollte sich im Ergebnis feststellen las-
sen, dass die jeweiligen Informationsinhalte dem Urheberrechtsschutz unterfallen, 
heißt das nicht automatisch, dass der Informationszugang ausgeschlossen ist. Viel-
mehr kommt es dann noch darauf an, ob etwaige Nutzungsrechte an den Werken 
den öffentlichen Stellen übertragen worden sind und die Veröffentlichung damit 
gleichwohl möglich ist.23 

18 Hartwig Ahlberg, in: Ahlberg/Götting/Lauber-Rönsberg (Hrsg.), BeckOK Urheberrecht, 2022, § 2 UrhG 
Rn. 50.

19 Hartwig Ahlberg, in: Ahlberg/Götting/Lauber-Rönsberg (Hrsg.), BeckOK Urheberrecht, 2022, § 2 UrhG 
Rn. 54.

20 Hartwig Ahlberg, in: Ahlberg/Götting/Lauber-Rönsberg (Hrsg.), BeckOK Urheberrecht, 2022, § 2 UrhG 
Rn. 57.

21 Siehe: OLG Nürnberg, 29.12.2020, 3 U 761/20, Rn. 35 f. – Schöpfungshöhe im Urheberrecht. unter Her-
leitung dieser Merkmale aus der Rechtsprechung des EuGH und BGH. 

22 Vgl. z. B.: BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 30 – Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundesta-
ges; OLG Köln, 12.05.2021, I-6 U 146/20, Rn. 29 – FragDenStaat; OLG Köln, 12.06.2015, 1-6 U 5/15, Rn. 
27 – Afghanistan-Papiere. 

23 Siehe hierzu unter C. II.
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II. Urheberrechtsschutz zugunsten von Behörden?

Die Ausschlussgründe schützen einerseits das geistige Eigentum Dritter, in dessen 
Besitz die Behörden in bestimmten Verwaltungsverfahren, etwa Genehmigungsver-
fahren, beiläufig kommen und das sie dann in ihren Akten halten.24 

Praktisch treten jedoch auch Fälle auf, in denen sich die Behörde auf ihr eigenes 
Urheberrecht an bestimmten Dokumenten beruft. In der Rechtsprechung zu § 6 S. 1 
IFG stellte sich deshalb die Frage, ob sich die Behörde auf die im UrhG verbrieften 
Rechte des Schöpfers bestimmter Informationsinhalte25 berufen und den Informati-
onszugang mit dieser Begründung ablehnen kann. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich anerkannt, dass auch Ausarbei-
tungen und Dokumentationen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages dem 
Urheberrechtsschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG unterfallen.26 Nach dem Gericht 
seien die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wissenschaftlichen Dienste als Urhe-
ber der Zuarbeiten im Sinne des Schöpferprinzips27 gemäß § 7 UrhG zu betrachten, 
allerdings müsse man annehmen, dass sie dem Vertragszweck entsprechend, der Be-
hörde insoweit die Nutzungsrechte an den Ausarbeitungen einräumen, wie es für die 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung dieser vonnöten sei.28 Zu dieser ordnungsgemä-
ßen Aufgabenerfüllung gehört seit Erlass des IFG nun auch die Zugänglichmachung 
bestimmter Informationen, vorbehaltlich einschlägiger Ausschlussgründe. Daher ist 
in der Regel davon auszugehen, dass alle Nutzungsrechte, die zur Erfüllung des IFG 
Anspruches notwendig sind, der Behörde von dem Urheber übertragen worden sind.29 
Das Gleiche gilt, werden private Gutachter und Gutachterinnen für die Behörde tätig.30 
Dieses Ergebnis überzeugt auch gerade vor dem Hintergrund, dass Behörden über 
ihre urheberrechtlichen Nutzungsrechte »nicht in grundrechtlicher Freiheit entschei-
den«31 können, denn sie werden nicht von Grundrechten geschützt, sondern haben 
diese gegenüber den Bürgern zu achten.

24 Hierauf verwies die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in BfDI, Tätig-
keitsbericht zur Informationsfreiheit 2012/2013, 6. Mai 2014, 44 (Download unter: https://www.bfdi.bund.
de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-4TB12_13.pdf, abgerufen am 02.05.2023).

25 § 7 UrhG.
26 Zur Begründung siehe: BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 30 ff. – Wissenschaftlicher Dienst des Deut-

schen Bundestages.
27 Interessant diesbezüglich zur Vereinbarkeit von Ghostwritervereinbarungen mit dem UrhG: Dennis 

Groh, »Mit fremden Federn«, GRUR 2012, 871 ff. 
28 Gemäß § 43 i. V. m. § 31 Abs. 5 S. 2 UrhG; BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 40 – Wissenschaftlicher 

Dienst des Deutschen Bundestages; der Dogmatik zustimmend: Christoph Schnabel, Anmerkung zu 
BVerwG Urt. v. 25.06.2015 - 7 C 1/14, NVwZ 2015, 1609. Bereits vorher so zum Fall von der Behörde ent-
geltlich in Auftrag gegebener Gutachten: VG Berlin, 21.10.2010, 2 K 89.09, 37 f. – Ausschlussgrund der 
behördlichen Beratung oder Schutz geistigen Eigentums bei Gutachten.

29 Vgl. BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 41 – Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages.
30 VG Berlin, 21.10.2010, 2 K 89.09, Rn. 36 ff. – Ausschlussgrund der behördlichen Beratung oder Schutz 

geistigen Eigentums bei Gutachten.
31 BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 42 – Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages.

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-4TB12_13.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-4TB12_13.pdf
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In der Folge sind kaum Fälle denkbar, in denen eine Behörde die eigenen Urheber-
rechte erfolgreich einem Informationszugang entgegenhalten kann.32 

III. Zugang zu Forschungsergebnissen?

Auch Informationszugangsbegehren zu Informationen aus der Tätigkeit von Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Kunst, Wissenschaft, Forschung 
und Lehre im Sinne des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG können die Ausschlussgründe zum 
Schutz geistigen Eigentums entgegenstehen.33 

Wissenschaftliche Tätigkeit im Sinne des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG ist »alles, was nach 
Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit 
anzusehen ist«.34 »Forschung« wird als Unterfall der Wissenschaft betrachtet und die-
ne der selbstständigen Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse.35 Die Ergebnisse 
dieses Versuches der Wahrheitsermittlung, d.h. die gewonnenen Erkenntnisse und 
Informationen, werden nur soweit vor Informationsbegehren geschützt, wie sie dem 
Schutz gewerblicher Schutzrechte oder dem UrhG unterfallen.36 Sie sind damit nicht 
grundsätzlich der Offenbarung nach den Informationsfreiheits- oder Transparenzge-
setzen entzogen, sondern können unter denselben Voraussetzungen zugänglich ge-
macht werden. Ausnahmen hiervon bestehen in den Landesgesetzen, die die Hoch-
schulen von vornherein nicht als informationspflichtige Stellen betrachten und/oder 
für die Forschung separate Ausnahmen vorsehen.37

IV. Beeinträchtigung nach Art des Informationszugangs

Die geschützten Informationen können auf verschiedenen Wegen zugänglich gemacht 
werden. Wird der Antragstellerin zum Beispiel eine Akteneinsicht vor Ort gewährt 

32 So auch: Michael Wolfgang Müller/Heiko Richter, Anmerkung zu BVerwG Urt. v. 25.06.2015 - 7 C 1/14, 
NJW 2015, 3263; siehe hierzu auch BfDI, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 2010/2011, 24. April 
2012, 71 (Download unter: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/
IFG-3TB10_11.pdf, abgerufen am 02.05.2023), mit (humorvollen) Ausführungen des damaligen Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu Erwägungen des Eisenbahnbundes-
amtes (EBA), Betrachtungen zum Risiko des Aufpralls von Tieren auf das Magnetschwebebahnfahrzeug 
als geistiges Eigentum im Sinne des § 6 S. 1 IFG anzusehen und dem Informationszugang zu entziehen. 

33 BT-Drs. 15/4493, 14.
34 VG Braunschweig, 26.06.2013, 5 A 33/11, Rn. 22 – Verhältnis zur Wissenschaftsfreiheit; so schon BVerfG, 

29.05.1973, 1 BvR 424/71, 1 BvR 325/72, Rn. 92 – Gruppenuniversität, Hochschulurteil.
35 VG Braunschweig, 26.06.2013, 5 A 33/11, Rn. 22 – Verhältnis zur Wissenschaftsfreiheit; vgl. BVerfG, 

20.10.1982, 1 BvR 1467/80, Rn. 119 – Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über die wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes NRW.

36 Friedrich Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, § 6 Rn. 24. So wohl auch: Christoph Schnabel, Anmerkung zu VG 
Braunschweig Urt. v. 26.06.2013 - 5 A 33/11, ZD 2014, 323.

37 So z. B. nach § 2 Abs. 2 S. 2 AIG.

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-3TB10_11.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-3TB10_11.pdf
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und darf sie sich dabei Kopien anfertigen, kann dies insbesondere das Vervielfälti-
gungsrecht nach § 16 UrhG und das Verbreitungsrecht nach § 17 UrhG berühren.38 

Diese Verwertungsrechte stehen dem Urheber oder der Urheberin des jeweiligen 
Werkes zu und spiegeln sein/ihr Interesse an der »Sicherung des materiellen Vor-
teils«39 wider, der ihm verloren gehen könnte, würden Informationen zu seinem Werk 
zugänglich gemacht und könnte dann eine Verwertung durch Dritte geschehen. 

Darüber hinaus kommt im Falle eines jeden Informationszugangs, bei dem entspre-
chende Geheimnisse bekannt werden, eine Verletzung des Veröffentlichungsrechts 
des Urhebers nach § 12 Abs. 1 UrhG in Betracht. 

Hierfür ist maßgeblich, ob die jeweilige Zugänglichmachung der Informationen 
durch die Behörde ein »Veröffentlichen« dieser im Sinne des § 6 Abs. 1 UrhG darstellt. 
Danach gilt ein Werk als veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. 

Über die Auslegung des Begriffes der »Öffentlichkeit« besteht indes Uneinigkeit.40 
Die Rechtsprechung zum IFG sieht als Voraussetzung für eine Veröffentlichung im 
Sinne des § 6 Abs. 1 UrhG an, dass ein individuell nicht bestimmbarer Personen-
kreis Kenntnis vom Inhalt des Werkes nehmen kann.41 Erlangt nur der Antragsteller 
die Informationen, wäre das nach dieser Definition noch keine Veröffentlichung im 
Sinne des UrhG.42 

Lässt sich ausschließen, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin die Infor-
mationen über einen bestimmbaren Personenkreis hinaus verbreitet, stellt die Infor-
mationsweitergabe an ihn keine Veröffentlichung im Sinne des UrhG dar und es wer-
den keine Urheberrechte verletzt.43 

Die außerdem für eine Veröffentlichung notwendige Zustimmung des Berechtigten 
im Sinne des § 6 Abs. 1 UrhG liegt zumindest im Falle der Informationsfreiheits- und 
Transparenzgesetze bereits vor, die geistiges Eigentum sowieso nur nach Einwilligung 
des Geheimnisinhabers zugänglich machen. 

38 BT-Drs. 15/4493, 14.
39 Horst-Peter Götting, in: Ahlberg/Götting/Lauber-Rönsberg (Hrsg.), BeckOK Urheberrecht, 2021, § 15 

UrhG Rn. 1.
40 Zur Streitdarstellung siehe: Katharina Theresia Fink/Ronny Hauck, Freiheit für das Glyphosat-Gutach-

ten?, GRUR-Prax 2019, 406 (407). 
41 Siehe: VG Berlin, 14.09.2012, 2 K 185.11, Rn. 37 – Anspruch auf Zugang zu Dokumenten des Deutschen 

Bundestages; VG Berlin, 01.12.2011, 2 K 91.11, Rn. 27 – Einsicht in die Ausarbeitung der Wissenschaft-
lichen Dienste des Bundestages., (beide nach: Friedrich Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, § 6 Rn. 44.). Vgl. 
auch BVerwG, 25.06.2015, 7 C 1/14, Rn. 32 – Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages. 
und die Parallelentscheidung BVerwG, 25.06.2015, 7 C 2/14, Rn. 31 – Zugang zu Unterlagen des Deut-
schen Bundestages.

42 VG Berlin, 01.12.2011, 2 K 91.11, Rn. 27 f. – Einsicht in die Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste 
des Bundestages; siehe in diesem Zusammenhang § 13 Abs. 5 IFG Berlin, wonach der Anspruch auf die 
Anfertigung von Ablichtungen des jeweiligen Informationsinhaltes entfallen kann, stehen dem Urheber-
rechte entgegen und willigt der Betroffene nicht in die Anfertigung und Herausgabe von Ablichtungen ein.

43 BVerwG, 25.06.2015, 7 C 2/14, Rn. 31 – Zugang zu Unterlagen des Deutschen Bundestages.
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Das LG Köln entschied bezüglich eines vom Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) im Rahmen eines Informationsantrags gewährten Zugangs zu einem von den 
eigenen Mitarbeitern erstellten Bericht, dass in der Zugänglichmachung bereits eine 
Veröffentlichung im Sinne des § 6 Abs. 1 UrhG zu erkennen sei.44 Bei der Informati-
onsgewährung prüfe das BfR keine materiellen Voraussetzungen, vielmehr werde die 
Information der Allgemeinheit gewährt, weshalb davon auszugehen sei, dass der Be-
richt zumindest zeitversetzt einer Vielzahl von Personen zugänglich gemacht worden 
sei.45 Das OLG Köln hat diesen Ausführungen des LG im weiteren Verfahren jedoch 
keine weitere Beachtung geschenkt und angenommen, dass die Zusammenfassung 
seit der vom BfR vorgenommen Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung, die für 
alle Antragsteller einen automatisierten Informationszugang zur Zusammenfassung 
des Berichts ermöglichte, als amtliches Werk nach § 5 Abs. 2 UrhG zu betrachten sei 
und damit keinen urheberrechtlichen Schutz (mehr) genieße.46 

Eine Idee, das Problem des Urheberrechtsschutzes zu umgehen, ist es in jeder 
»freiwilligen« Übergabe von Informationen an die Behörde, etwa im Falle von Gutach-
ten und Stellungnahmen, eine Veröffentlichung im Sinne des UrhG zu sehen.47 Das  
(Erst-)Veröffentlichungsrecht wäre dann verbraucht und stünde nicht mehr im Kon-
flikt mit dem Zugang zum jeweiligen Werk nach einem Informationsantrag.48 Über-
zeugen kann diese Betrachtungsweise freilich nur unter der Bedingung, dass der Ur-
heber nicht gesetzlich zur Herausgabe des Werks an die Behörde verpflichtet war,49 
sonst könnte sein Handeln nicht als »freiwillige« Zustimmung gewertet werden.

Aus Sicht des Geheimnisinhabers oder der Geheimnisinhaberin lassen all diese An-
sätze außer Acht, dass es ihm um die Sicherung eines Wissens- bzw. Entwicklungsvor-
sprungs vor der Konkurrenz geht,50 der gegebenenfalls durch »zeit- und finanzinten-
sive Bemühungen«51 teuer erkauft wurde. Zu ihren Gunsten lässt sich sagen, dass mit 
der Sicherung der Geheimnisse auch eine Absicherung des allgemeinen Fortschrittes 
garantiert wird, der gerade nur dann vorangetrieben wird, wenn die jeweiligen Inno-

44 Knappe Zusammenfassung zu den tatsächlichen Hintergründen der Entscheidung und den juristischen 
Wertungen des Gerichts: Mark Lerach, Kein Urheberrechtsschutz für wissenschaftliche Stellungnahme, 
GRUR-Prax 2020, 623 (623).

45 LG Köln, 12.11.2020, 14 O 163/19, Rn. 40 – Glyphosatgutachten.
46 Vgl. OLG Köln, 12.05.2021, I-6 U 146/20, Rn. 33 ff. – FragDenStaat; die Beschwerde gegen die Nicht-

zulassung der Revision gegen die Entscheidung des OLG wurde vom BGH zurückgewiesen, siehe unter: 
Arne Semsrott, Zensurheberrecht, FragDenStaat, 30. März 2022. 

47 Siehe hierzu: Benjamin Raue, Informationsfreiheit und Urheberrecht, JZ 2013, 280 (285). Mit dieser 
Idee auch Andrea Voßhoff in: BfDI, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 2012/2013, 6. Mai 2014, 
44. Download unter: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-
4TB12_13.pdf, abgerufen am 2. Mai.2023.

48 Gernot Schulze, in: Dreier/Schulze (Hrsg.), UrhG, 6. Auflage 2018, § 12 Rn. 7.
49 Vgl. Benjamin Raue, Informationsfreiheit und Urheberrecht, JZ 2013, 280, (285).
50 Vgl. Markus A. Mayer, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse oder Geheimniskrämerei?, GRUR 2011, 884 

(884). 
51 Michael Sitsen, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, 2009, 250. 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-4TB12_13.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/IFG-4TB12_13.pdf
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vationen in erster Linie die Stellung des jeweiligen Geheimnisinhabers im Wettbewerb 
verbessern.52 Würden sich die Innovationsbestrebungen durch die Veröffentlichung 
von exklusivem Wissen an die Konkurrenz nicht mehr auszahlen, kämen die meisten 
wohl zum Erliegen oder würden an einem anderen Standort vorgenommen werden.53 
Gleiches gilt für die wirtschaftliche Kooperation Privater mit dem Staat.54 Dieser Ar-
gumentation kann mit einem Grundmotiv der Informationsfreiheit begegnet werden, 
nämlich dass der Wissensfortschritt gerade auf Grundlage einer öffentlich zugängli-
chen Informationsbasis wirksamer von der Gesellschaft vorangetrieben werden kann, 
als wenn die notwendigen Informationen von Einzelnen zurückgehalten werden.

Dennoch sollte der grundrechtlich vorgesehene und gesetzlich verankerte Geheim-
nisschutz nicht dadurch abgeschwächt werden, dass den Geheimnisinhabern durch 
die Übergabe der Informationen an die Behörde gewissermaßen die Zustimmung zur 
Veröffentlichung unterstellt wird, bzw. hierin gar die Veröffentlichung im Sinne des 
UrhG gesehen wird. Insgesamt zeigen all diese Konfliktlagen: Der Schutz von geistigem 
Eigentum und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird von den Informations-
freiheits- und Transparenzgesetzen nicht ohne Grund besonders hochgehalten, muss 
und kann sich aber nicht in jedem Fall gegen Informationsinteressen durchsetzen.

D. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

I. Definitionen der Tatbestandsmerkmale

Anders als zum geistigen Eigentum geben einige der Informationsfreiheits- und Trans-
parenzgesetze selbst eine Definition für »Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse« vor. 
Hiernach sind »Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse alle auf ein Unternehmen bezo-
genen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechts-
träger ein berechtigtes Interesse hat«.55

Ein wichtiges Tatbestandsmerkmal ist demnach der »Mangel an Offenkundigkeit 
der zugrunde liegenden Information«.56 Sie darf nicht allgemein bekannt sein. 

52 Michael Sitsen, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, 2009, 250.
53 Vgl. Holger Greve/Michael Kloepfer, Das Informationsfreiheitsgesetz und der Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen, NVwZ, 577 (578). Zu letzterem so: Michael Sitsen, Das Informationsfreiheits-
gesetz des Bundes, 2009, 251. 

54 Gerhard Wiebe, Der Geschäftsgeheimnisschutz im Informationsfreiheitsrecht, NVwZ 2019, 1705 (1705).
55 So etwa nach § 13 Abs. 2 S. 1 ThürTG, § 5 Abs. 6 S. 1 LTranspG, oder nach § 6 Abs. 2 S. 1 BremIFG.
56 BVerwG, 28.05.2009, 7 C 18/08, Rn. 13 – Zugang zu Informationen; Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis; 

BVerwG, 19.01.2009, 20 F 23/07 – Ermessensausübung nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO Rn. 11; VG Berlin, 
26.06.2009, 2 A 62.08, Rn. 27 – Angaben aus einem gerichtlichen Vergleich mit Drittem.
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Weiterhin ist für die Annahme, dass eine Information ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis darstellt von besonderer Bedeutung, dass auch ein berechtigtes Interesse 
des Geheimnisinhabers an der Nichtverbreitung der Information vorliegt.57 

Das berechtigte Interesse wird regelmäßig folgendermaßen definiert:

»Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn das Bekanntwerden einer Tatsache 
geeignet ist, die Wettbewerbsposition eines Konkurrenten zu fördern oder die 
Stellung des eigenen Betriebs im Wettbewerb zu schmälern oder wenn es ge-
eignet ist, dem Geheimnisträger oder der Geheimnisträgerin wirtschaftlichen 
Schaden zuzufügen«.58

Die Rechtsprechung definiert das berechtigte Interesse ähnlich und sieht es als gege-
ben an, wenn die Offenlegung der Information geeignet ist, »exklusives technisches 
oder kaufmännisches Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu machen und so 
die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen«.59

Voraussetzung für schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist nach 
der Rechtsprechung demnach, dass diesen eine (noch fortdauernde) Wettbewerbs-
relevanz zukommt.60 Diese entfällt dann, wenn der jeweilige Rechtsträger oder die 
Rechtsträgerin in Bezug auf die Informationen kein Geheimhaltungsinteresse mehr 
hat, da sie etwa abgeschlossene Vorgänge betreffen und deren Bekanntwerden daher 
keinen negativen Einfluss mehr auf die Wettbewerbsposition des Unternehmers im 
Verhältnis zur Konkurrenz hat.61 Der EuGH stellt im Falle von Geschäftsgeheimnissen 
auf einen Zeitraum von fünf Jahren ab, nach dem diese nicht mehr aktuell und somit 
nicht mehr vertraulich seien.62 Denkbar ist auch, ein Geheimhaltungsinteresse für In-
formationen von Marktteilnehmern in einer Monopolstellung zu verneinen, da auch 
in diesen Fällen keine Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition zu befürchten ist.63

57 BVerwG, 28.05.2009, 7 C 18/08, Rn. 13 – Zugang zu Informationen; Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis; 
BVerwG, 19.01.2009, 20 F 23/07, Rn. 11 – Ermessensausübung nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO; VG Berlin, 
26.06.2009, 2 A 62.08, Rn. 27 – Angaben aus einem gerichtlichen Vergleich mit Drittem.

58 § 13 Abs. 2 S. 2 ThürTG, so auch nach § 5 Abs. 6 S. 2 LTranspG, oder nach § 6 Abs. 2 S. 2 BremIFG.
59 BVerwG, 19.01.2009, 20 F 23/07, Rn. 11 – Ermessensausübung nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO; vgl. auch 

die Erwägungen BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087/03, Rn. 85 – Grundrechtsfähigkeit Telekom; OVG Müns-
ter, 21.11.2018, 15 A 861/17, Rn. 91 – Mitteilung des für ein Arzneimittel vereinbarten Rabatts (Stich-
wort: Wettbewerbsrelevanz).

60 Vgl. bereits zum Begriff im UIG: BVerwG, 25.07.2013, 7 B 45/12, Rn. 10 – Zugang zu Umweltinformatio-
nen; zum IFG: BVerwG, 27.11.2014, 7 C 12/13, Rn. 28 – Verkaufsakten der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben. 

61 Vgl. BVerwG, 17.03.2016, 7 C 2/15, Rn. 35 – Unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand.
62 EuGH, 19.06.2018, C-15/16, Rn. 54 – Tragweite der Pflicht der nationalen Finanzaufsichtsbehörden zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses; so auch: BVerwG, 10.04.2019, 7 C 22/18, Rn. 46 – Aufsichtsrecht-
liches Geheimnis.

63 Friedrich Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, § 6 Rn. 94.
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Teils wird als zusätzliche Voraussetzung zu der fehlenden Offenkundigkeit und 
dem berechtigten Interesse an der Geheimhaltung noch geprüft, ob es dem erkenn-
baren Willen des Geheimnisinhabers entspricht, die jeweiligen Informationen geheim 
zu halten.64 Hier orientiert sich die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung mittler-
weile auch an den Begriffsbestimmungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen (GeschGehG).65

Zur Unterscheidung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen lässt sich regelmä-
ßig darauf abstellen, dass es sich bei Betriebsgeheimnissen um das technische Wissen 
handelt, das etwa in Patentanmeldungen und Entwicklungs- und Forschungsprojek-
ten liegt. Geschäftsgeheimnisse hingegen umfassen das kaufmännische Wissen, wie 
etwa die betrieblichen »Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Be-
zugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalku-
lationsunterlagen, [aber auch] Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und 
Forschungsprojekte […], durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Be-
triebs maßgeblich bestimmt werden können«.66 

Eine klare Abgrenzung ist nicht in allen Fällen möglich, aber für den Schutz nach 
den Ausschlussgründen auch gar nicht notwendig. Hier kommt es nur darauf an, dass 
die öffentlichen Stellen überhaupt feststellen können, ob ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis vorliegt. 

II. Feststellung durch die Behörden

Für die Behörden besteht die besondere Herausforderung nun darin, festzustellen, ob 
die oben genannten Definitionen und Tatbestandsmerkmale von den Informationen 
erfüllt werden, die ihnen vorliegen und Gegenstand eines Informationsbegehrens sind. 

Es obliegt den Behörden demnach anhand der Besonderheiten des jeweils betroffe-
nen Sach- oder Rechtsgebiet zu bestimmen, ob überhaupt eine Information vorliegt, 
die als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu qualifizieren ist.67 Dabei ist besondere 

64 BT-Drs. 15/4493,  14; ähnlich, jedoch ohne die Betonung eines »wirtschaftlichen« Interesses: BVerfG, 
14.03.2006, 1 BvR 2087/03, Rn. 87 – Grundrechtsfähigkeit Telekom. 

65 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) nach Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 18.04.2019 (BGBl I, 466 ff.); siehe: BVerwG, 17.06.2020, 
10 C 22/19, Rn. 14 ff. – Kein Informationszugangsanspruch zu Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 
SGB V; BVerwG, 05.03.2020, 20 F 3/19, Rn. 11 f. – Verhinderung des Zugangs zu äußeren Merkmalen von 
Dateien als Geschäftsgeheimnisschutz. 

66 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087/03, Rn. 87 – Grundrechtsfähigkeit Telekom; siehe auch: Dieter Kaller-
hoff/Thomas Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, 9. Auflage 2018, § 30 Rn. 13. Mit zahl-
reichen weiteren Beispielen und Nachweisen: Michael Sitsen, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bun-
des, 2009, 252. 

67 BT-Drs. 15/4493, 14; zu letzterem ausdrücklich: Andreas Hofmann, Anmerkung zu BVerwG Urt. v. 
05.03.2020 - 20 F 3/19, NVwZ 2020, (719). Wobei es in der dort besprochenen Entscheidung des BVerwG 
um eine Sperrerklärung einer Behörde nach § 99 Abs. 1 S. 2 Var. 3 VwGO mit der Begründung zu schüt-
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Vorsicht geboten, denn beispielsweise nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UIG gilt ein Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis bereits dann als zugänglich gemacht, wenn bestimmte von 
der Behörde offengelegte Informationen nur Rückschlüsse auf die entsprechenden 
Geheimnisse zulassen.68 Mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung69 liegt es nahe, 
diesen Gedanken auch auf die anderen Informationsfreiheits- und Transparenzgeset-
ze zu übertragen. Für die Behörden bedeutet das, dass sie bereits prüfen müssen, 
ob nur das Bekanntwerden von Dateinamen, -endungen, -typen und -größen bereits 
dazu führen würde, dass die jeweiligen Geheimnisse de facto zugänglich gemacht 
werden.70 Würde sich dies bestätigen, wäre auch der Zugang zu entsprechenden 
Metadaten ausgeschlossen.

Die Behörden trifft für die anzustellenden Prüfungen die Darlegungslast.71 Sie müs-
sen die prognostische Einschätzung treffen, ob bei Bekanntwerden der Informatio-
nen nachteilige Auswirkungen drohen, die ein berechtigtes Interesse an der Geheim-
haltung begründen. Dies haben sie nachvollziehbar und plausibel darzulegen,72 was 
dann der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit unterliegt.73 

Was das für die Antragsteller und Geheimnisinhaber bedeutet?

Es liegt im Interesse aller Parteien, also der Antragsteller und Antragstellerinnen, der 
Geheimnisinhaber und Geheimnisinhaberinnen und auch der Behörden selbst, so 
schnell und einfach wie möglich Klarheit darüber zu erlangen, ob im Informations-
bestand einer Behörde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach den oben genann-

zender Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geht, siehe: BVerwG, 05.03.2020, 20 F 3/19, Rn. 10 ff. – Ver-
hinderung des Zugangs zu äußeren Merkmalen von Dateien als Geschäftsgeheimnisschutz. 

68 BVerwG, 24.09.2009, 7 C 2/09, Rn. 55 – Bescheide über die Zuteilung von Emissionsberechtigungen nach 
dem TEHG.

69 Siehe: OVG Berlin-Brandenburg, 01.08.2019, 12 B 34.18, Rn. 56 ff. – Informationen zu einem Berufs-
geheimnis unterliegender Tätigkeit eines Verwaltungshelfers; BVerwG, 15.12.2020, 10 C 25/19, Rn. 37 
– Werftenförderung.

70 Vgl. hierzu: BVerwG, 05.03.2020, 20 F 3/19, Rn. 15 ff. – Verhinderung des Zugangs zu äußeren Merkma-
len von Dateien als Geschäftsgeheimnisschutz.

71 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 01.08.2019, 12 B 34.18, Rn. 62 – Informationen zu einem Berufsgeheimnis 
unterliegender Tätigkeit eines Verwaltungshelfers.

72 Siehe: OVG Berlin-Brandenburg, 01.08.2019, 12 B 34.18, Rn. 62 – Informationen zu einem Berufsge-
heimnis unterliegender Tätigkeit eines Verwaltungshelfers. nach BVerwG, 27.11.2014, 7 C 12/13, Rn. 
28 – Verkaufsakten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben; unter Verweis auf die Rechtsprechung 
zur Parallelreglung nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UIG: BVerwG, 25.07.2013, 7 B 45/12, Rn. 16 – Zugang zu Um-
weltinformationen; OVG Münster, 21.11.2018, 15 A 861/17, Rn. 91 – Mitteilung des für ein Arzneimittel 
vereinbarten Rabatts. 

73 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 01.08.2019, 12 B 34.18, Rn. 62 – Informationen zu einem Berufsgeheimnis 
unterliegender Tätigkeit eines Verwaltungshelfers; in Bezug auf das Vorliegen von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen: BVerwG, 17.03.2016, 7 C 2/15, Rn. 35 – Unverhältnismäßiger Verwaltungsauf-
wand; BVerwG, 28.07.2016, 7 C 7/14, Rn. 27 – Sicherheitstechnische Unterlagen eines Pharmaunter-
nehmens.
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ten Merkmalen vorliegen. Die Behörden und die Geheimnisinhaber sollten bei allen 
relevanten Informationsübergängen darauf hinwirken, dass etwaige Geheimnisse als 
solche kenntlich gemacht werden, bevor sie in den Informationsbestand bei den Be-
hörden aufgenommen werden. Die Behörden können hierauf hinweisen und die Ge-
heimnisinhaber können die Geheimnisse selbstständig kennzeichnen74 und erklären, 
ob sie sie für schutzwürdig halten oder gegebenenfalls sogar mit einer Veröffentli-
chung einverstanden wären. Von einer eigenständigen Prüfung, ob ein zu schützen-
des Geheimnis tatsächlich vorliegt, entbindet dies die Behörden freilich nicht. 

So lässt sich im besten Falle zügig klären, ob ein Informationsbegehren Aussicht 
auf Erfolg hat, zielt es auf die Veröffentlichung entsprechender Geheimnisse. Sogar 
der Inhalt einer gegebenenfalls notwendigen Interessenabwägung würde zeitlich weit 
vor einem etwaigen Informationsantrag vorgegeben werden. 
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